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A. Parlamente im Fokus von Informationsansprüchen

I. Transparenz und „Transparenzgesellschaft“ 

Transparenz lautet die Losung der Zeit. Das Kriterium der Transparenz 
wird immer mehr zum Maßstab zwischen Gut und Böse.1 Sie übernimmt die 
Position wegbrechender anderer moralischer Instanzen.2 Prozesse und Ergeb-
nisse des Wirtschaft- und Privatlebens, insbesondere aber der Politik, sehen 
sich vor einer ersten inhaltlichen Bewertung zunächst einer kritischen Begut-
achtung auf Transparenz ausgesetzt. Beim Zurückdrängen von Intransparenz 
darf allerdings das Recht nicht aus den Augen verloren werden. Es gilt, 
Transparenz nicht zum Überargument, zum Dogma oder zum Axiom zu er-
heben. Folge dieser a priori vorgenommenen Wertung wäre eine unübersicht-
liche Vermischung rechtlicher und politischer Argumente und das Aufstellen 
nicht mehr hinterfragbarer Rechtfertigungszwänge.

Die aktuelle Ausprägung der Gesellschaft lässt sich auch als Transparenz-
gesellschaft3 bezeichnen. Beschleunigt durch die Verfügbarkeit „neuer Me-
dien“ und sozialer Netzwerke wird Privatheit ein immer selteneres Gut. 
Durch eine öffentliche Darstellung von Gedanken und Positionen und den im 
Internet hinterlassenen „Fußabdruck“ sind Rückschlüsse auf die Persönlich-
keit möglich. Sie wird dadurch transparent und zur Währung in der digitalen 
Gesellschaft. Bei der verbreiteten kostenlosen Nutzungsmöglichkeit digitaler 
Angebote wird indirekt mit der Preisgabe eigener Daten bezahlt. Auch das 
Recht erkennt Transparenz langsam als Mittel der Bezahlung für digitale 
Dienstleistungen an.4 Der Bürger übt sich in Transparenz und erwartet Ent-
sprechendes auch von Staat und Unternehmen. So werden auch die Wirt-
schaftsakteure von der Transparenzerwartung erfasst. Während Veröffent
lichungspflichten bei Kapitalgesellschaften zunächst nur die Sicherheit des 

1  Monath, Der Tagesspiegel 10.06.2016, S. 10; vgl. auch Schmitt, Die geistesge-
schichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 21926, S. 48.

2  Han, Transparenzgesellschaft, 52017, S. 79.
3  Begriff nach Han, Transparenzgesellschaft, 52017; siehe hierzu Bernsteiner, in: 

Ortner/Pfurtscheller u. a. (Hrsg.), Datenflut und Informationskanäle, 2014, S. 131, 
135 ff.

4  Siehe etwa Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über bestimmte vertragsrechtlich Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte 
vom 9. Dezember 2015, COM (2015) 634 final; Schweitzer, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 24.03.2017, S. 18; Specht, JZ 2017, S. 763.
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Rechtsverkehrs erhöhen sollten, die Kehrseite der Haftungsbeschränkung 
bildeten beziehungsweise wettbewerbsverzerrenden Informationsasymmetrien 
entgegenwirkten,5 werden immer weiter gehende Veröffentlichungen erwartet 
und auch geliefert. 

Zunächst wird Transparenz zunehmend als Verhaltenssteuerungsinstrument 
eingesetzt. Einige Fälle seien hier beispielhaft erwähnt: Das politische Ziel 
der Erhöhung des Frauenanteils in den Führungsgremien in Unternehmen 
soll unter anderem durch eine Berichtspflicht nach § 76 Abs. 4 Aktiengesetz 
in Verbindung mit § 289f Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) für börsenno-
tierte und mitbestimmungspflichtige Unternehmen über ihre Zielgrößen für 
einen Frauenanteil und deren Erreichen gefördert werden.6 Als Maßnahme 
zur Erreichung von Entgeltgleichheit wurde mit § 10 Entgelttransparenzge-
setz ferner ein individueller Auskunftsanspruch über Gehaltsstrukturen nor-
miert.7 Darüber hinaus besteht beispielsweise nach der Corporate Social Re-
sponsebility (CSR) Richtlinie8 und der darauf aufbauenden Regelung in 
§ 289b HGB für Unternehmen von öffentlichem Interesse die Pflicht, einen 
sogenannten Transparenzbericht vorzulegen. Dieser muss gemäß § 298c HGB 
Angaben zu Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelangen sowie Achtung der 
Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung enthal-
ten.9 Zum Teil  schaffen die Unternehmen auch selbst Transparenz. Große 
Internetkonzerne etwa stellen freiwillig sogenannte Transparenzberichte zur 
Verfügung, die insbesondere Auskunft über staatliche Lösch- und Auskunfts-
ersuche geben.10 

Hauptadressat der Transparenzforderung ist allerdings der Staat. „Der 
Staat muss transparenter werden“11  – eine verbreitete Forderung, die aller-

5  Siehe nur Martens, Öffentlich als Rechtsbegriff, 1969, S. 54 f. m. w. N.
6  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Quote für mehr 

Frauen in Führungspositionen: Privatwirtschaft, 05.05.2017 (https://www.bmfsfj.de/
bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-und-arbeitswelt/quote-privatwitschaft/quote-fuer-
mehr-frauen-in-fuehrungspositionen--privatwirtschaft/78562?view=DEFAULT) (ge-
prüft am 11.10.2018).

7  Siehe dazu nur Bauer/Romero, NZA 2017, S. 409.
8  Richtlinie 2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22.10.2014.
9  Siehe dazu nur Holzmeier/Burth/Hachmeister, IRZ 2017, S. 215.
10  Google, Übersicht Transparenzberichte (https://transparencyreport.google.com/

user-data/overview) (geprüft am 11.10.2018), mit Verweisen auf andere Unterneh-
men. Siehe hier aber auch Wewer, KritV 2015, S. 462, 474, zu den eigennützigen 
wirtschaftlichen Motiven.

11  Vgl. Leipziger Volkszeitung, „Mehr staatliche Transparenz wäre besser für alle“, 
29.01.2016 (http://www.lvz.de/Thema/Specials/Campus-Online/Koepfe/Mehr-staat 
liche-Transparenz-waere-besser-fuer-alle) (geprüft am 11.10.2018); ein ähnlicher Slo-
gan „Demokratie braucht Transparenz“ wurde 2016 an die Reichstagsfassade ge-
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dings die wesentlichen Fragen offen lässt. Schon der Begriff Transparenz ist 
unscharf und eignet sich daher nur für schlagwortartige Debatten. Die Forde-
rung nach ihr wird zur inhaltslosen Hülle.12 Derartige leere Begriffe dürfen 
nicht Ausgangspunkt rechtlicher Schlussfolgerungen sein. Staatliche Trans-
parenz ist kein rechtliches Argument, sondern eine politische Forderung. 
Richtig ist: Demokratische Staaten können sich im Gegensatz zu Bürgern 
nicht auf Privatheit berufen.13 Aus dieser Feststellung lässt sich allerdings 
noch nicht schließen, staatliche Vorgänge hätten per se öffentlich zu sein. 
Dafür bedürfte es weiterer Begründungsschritte. 

Das Grundgesetz kennt den Begriff der Transparenz nicht.14 Ebenso fehlt 
eine Legaldefinition.15 Gleichwohl wird Transparenz regelmäßig als Schlag-
wort verwendet, was sich auch mit seiner Unschärfe begründen lässt. Jürgen 
Bröhmer stellt seiner Habilitationsschrift „Transparenz als Verfassungsprin-
zip“ vier Definitionen voran. Ergebnistransparenz liege vor, wenn, etwa bei 
Kammerentscheidungen nach § 93d Abs. 1 S. 3 Bundesverfassungsgerichts-
gesetz (BVerfGG), lediglich die Entscheidung ohne jede weitere Begründung 
veröffentlicht wird. Parlamentarische Gesetzgebung nach Art. 76 ff.  GG ge-
währleiste darüber hinaus Verfahrenstransparenz. Dort beziehe sich Transpa-
renz auf das Ergebnis (Gesetz) sowie Art und Weise des Zustandekommens. 
Inhaltliche Transparenz sei gegeben, wenn staatliche Entscheidungen ferner 
noch inhaltlich nachvollziehbar seien. Als vierten Unterfall von Transparenz 
nennt er die Verantwortungstransparenz. Durch Wahlen werden Personen 
bestimmt, die Entscheidungen zu treffen und zu verantworten haben. Inso-
weit setzte das demokratische System eine klare Zuordnung von Verantwor-
tung voraus.16 Als Konsequenz dieser Definition kann etwas transparent und 
intransparent zugleich sein. Wären alle staatlichen Daten für jedermann ver-
fügbar, würden einige dies als Sieg der Transparenz bezeichnen. Doch nach 
einem Blick in diesen „Datenschatz“ liegen noch lange nicht sämtliche ver-
meintlich benötigte Informationen vor. Das Maß an Verfahrens- und Verant-

strahlt, hierzu Rhein, DÖV 2018, S. 360. Zum älteren Credo „Das Öffentliche soll 
öffentlich sein“ siehe Martens, Öffentlich als Rechtsbegriff, 1969, S. 50 ff.

12  In anderem Zusammenhang Martens, Öffentlich als Rechtsbegriff, 1969, S. 53 f.
13  Brocker, „Lux in arcana“, 2014, S. 35.
14  Anders als beispielsweise das Europarecht. Hier verwenden unter anderem 

Art. 11 Abs. 2,3  EUV und Art. 15 Abs. 3 AEUV den Begriff der Transparenz. Zum 
Stand der Transparenzdiskussion im Europarecht vgl. die Nachweise bei Gusy, in: 
Dix/Franßen/Kloepfer u. a. (Hrsg.), Informationsfreiheit und Informationsrecht, 2016, 
S. 1; Kafsack, Frankfurter Allgemeine Zeitung 29.09.2016, S. 16.

15  Interessant wird daher die gerichtliche Auslegung von § 3 Abs. 1 S. 1 Netzwerk-
durchsetzungsgesetz, welches die fehlende Bereitstellung eines „transparenten“ Be-
schwerdesystems sanktioniert. 

16  Bröhmer, Transparenz als Verfassungsprinzip, 2004, S. 19 ff.; siehe auch Dam-
ler, Rechtsästhetik, 2016, S. 306 ff.
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